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3Uuftrirte fcpœeijerifcpe f)anbroerfer=<3eitung

fein, beoor fijirt »erben fann. $ür gc«

»öpnticp ift genügenb fifirt, menu bie färben
nicpt mcfjr tnifc^en. ©d)»arg, (Sngfifdjrotp,
Eprontrotp, Srapplacf, ©fennige nnb Ultra«
marinblau branden etioad mcpr $içatio aid
anbere ^arben. ©ocntuell oorpanbene f^crxfter
finb oor bent $içiren mit Dücpern gu oer«

pangen, ba etwa barauffallenbc Dropfcn bed

ïBafferglafed non ben ©epeiben nirpt »ieber

gu entfernen finb.
Sffiifl man nad) bem gipircn nod) an bcr

©lalerci audbeffern ober ättbern, fo niad)c man
fid) bie färben mit giyatio an unb mate

barauf.
g-inbet man, baß einige Partien ober

©blatten etwad bunfler fein folften, fo fann
man fid) bem fogen. „Utnbralin" (einer ©Ii«
fcputtg non ©engin unb paraffin) pelfett. Dad
Umbrafin ift fepr feucrgefäprlid), atfo ©or«
fid)t bei bem ©rwärmen ; »arm wirb bie bc«

treffenbe $läd)c überftriepen unb nad) bem

Droiïuen mit einer Lötp« ober Slbbrcnnlampc
bad paraffin cingefdjmolgcn. Stuf mit Um«

brafin bcpanbclten $läd)cn fanu mit SJlincral«
färben niept tnepr gematt »erben, ba bie

färben feinen §a(t rnepr finben.
$n biefer Dcd)nif »urben fdjon oor $aprcn

größere fünftlcrifcpc Arbeiten audgefüprt unb
paben fiep gang oorgüglid) erpaften. 9ltd be«

fonberd muftergiftig für beforatioe ©lalercicn
ift bad bem .perrn Deforationdmaler Stnton

Söagner in ©lündjeu gepörige unb oou ipm
gcfcpmücfte paué, @de bcr ©erufa« unb Dpca«

tinerftraße, gu erroäpnen. ©erfepiebene'.^irmen,
fpeiligenbitbcr, Lunetten« unb ©icbelocrgie«

rungen zc. fegen geugniß "on ber g»ctf«
mäßigen ©erwenbbarfeit auep gu ffeincrcn bc«

foratioen ©lalcreicn.
$öünfcpend»ertß, befonberd für und ©laier,

»äre ed, »enn fiep biefe Decpnif niepr ©apn breepen »ürbc,
unfer Slrbcitcn »ürbe fünftterifeper unb »ir crpielten cnb«

fiep einmal eine einpeitlicpe Deipnif, aud roclcper fiep ein

cntfprcdjenber naturgemäßer ©tpt entwicfcln fönnte.

aud

DcrHcinerte probe
3. ©tflllffacßer'Ö „©tubien unb Sompofitioncn".

lut Itgrlung îles ^iiliintfftnnsniefeiis.

Der fdjwcigerifcpe Ingenieur« unb 2lrd)iteftcn=©ercin
pat foeben bie oon ipm in oiefen ©eratpungen afd eingig
rieptig befunbeuen unb nun poffeutfirp in ber gangen ©eptoeig
bei allen gufünftigenülrbeitd« unb Licferungd«9(udfcpreibungcn
geltenben „©rmtbgüge für fpanbpabung bed ©ubmiffiond«
»efend" üeröffentlidjt. Da biefetben für einen großen Dpcil
unjerer Lefcr ein fpcgielfed $ntcreffe paben, laffen »ir fie
pier »örttiep folgen, ©ic tauten:

9frt. 1. Ocffcntlidjc Arbeiten unb Lieferungen oon
einiger ©ebeutung finb in ber Siegel öffentfüp audgufdjreiben.
©ei periobifd)en Lieferungen fotl bie Studfcpreibung orbent«

tieper Sßeife atfe Qapre ftattfinben.
©efepräufungen ber Sciocrbung auf ein beftimmted

©taatd« ober ©emeinbegebiet finb guläffig, fie finb jeboep

fd)on in ber Sludfdjreibuttg bcf'annt gu geben.

$m Uebrigen bürfen befepränfte ©emerbungen nur
bann ftattfinben, wenn fie burtp befonbere Umftänbc oer«

anlaßt »erben, »ie in bon $al(e, aid ed fiep um patentirte
Objef'te ober um bringenben ©ebarf panbett ober »enn eine

allgemeine fslonfurreng überpaupt niipt gum giele füprcn
fann (Slrt. 10).

91 rt. 2. Die 9ludfiprcibung einer Sonfurrcng gur
Lciftung unb Lieferung oon Slrbciten foil in bcr Sieget auf
©runblage fertig geftctltcr ^Projette ftattfinben. Die $on«
furreng gur ©rlangutig oon ©rojeftett ift oon bcr Sonfitr«
reng gur ©ergebung ber Lieferungen unb Slrbcitcn »enn
möglid) gu trennen.

Der âludfcprcibung folltcu gu ©ruttbc liegen unb ben
©ewerbem gur ©erfiigung gcftcllt »erben :

a. Die ©rgebniffe ber ©orcrpcbuugcn, auf »elcpe fiep
bad ©rojeft grünbet.

b. Dad oollftänbigc ©rojeft, fo weit badfefbe in .ßeieß«

nungen bargeftclft »erben fanu, SSluftcr, ©lobelle zc.

Die ©efd)rcibung ber attdgufüprcnbcn ober gu liefern«
ben Arbeiten, beg». bie befonbern Sludfüprungdbcftim«
mungen (©aubeftpreibnng, befonbere ©ebinguugen).
Dad ©ertragdformular, beg». bie allgemeinen ©er«
tragdbebingungen.
Dad Formular ber ©reidliftc.

f. Dad ©oraudmaß entpaltcnb bie 3lngabcn ber gu liefern«
ben ©lengen.

g. Dad Formular für bie.Offerte.
Diefe ©orlagcn füllten, »ad b, c unb d anbelangt, in

foltper ©olfftanbigfeit aufgelegt unb, fo »cit bied ber Um«
fang berfetben geftattet, in ©croiclfältigungcn ben $on«
furrenten gur ©erfüguug gcftcllt »erben, baß barauf bie

©cfdjaffenpcit ber gu liefernben SIrbeiten genau bcurtpeilt
»erben fann.

Die ©rgebniffe (a) ber ©orerpebungen finb fo »cit gu

c.

e.
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sein, bevor fixirt werden kann. Für gc-
wöhulich ist genügend fixirt, wenn die Farben
nicht mehr wischen. Schwarz, Englischroth,
Chromroth, Krapplack, Mennige und Ultra-
marinblau brauchen etwas mehr Fixativ als
andere Farben. Eventuell vorhandene Fenster
sind vor dem Fixiren mit Tüchern zu ver-
hängen, da etwa darausiallcudc Tropfen des

Wasserglases von den Scheiben nicht wieder

zu entfernen sind.
Will man nach dem Fixircn noch an der

Malerei ausbessern oder ändern, so mache man
sich die Farben mit Fixativ an und male

darauf.
Findet man, daß einige Partien oder

Schatten etwas dunkler sein sollten, so kann

man sick dem sogen. „Umbralin" (einer Mi-
schung von Benzin und Paraffin) helfen. Das
Umbralin ist sehr feuergefährlich, also Bor-
ficht bei dem Erwärmen; warm wird die bc-

treffende Fläche überstrichen und nach dem

Trocknen mit einer Loth- oder Abbrcnnlampc
das Paraffin cingeschmolzcn. Auf mit Um-
bralin behandelten Flächen kann mit Mineral-
färben nicht mehr gemalt werden, da die

Farben keinen Halt mehr finden.

In dieser Technik wurden schon vor Jahren
größere künstlerische Arbeiten ausgeführt und
haben sich ganz vorzüglich erhalten. Als be-

sonders mustcrgiltig für dekorative Malereien
ist das dem Herrn Dekorationsmaler Anton
Wagner in München gehörige und von ihm
geschmückte Haus, Ecke der Perusa- und Thea-
tinerstraßc, zu erwähnen. VerschiedcncFirmen,
Heiligenbilder, Lunetten- und Gicbelvcrzie-
rungcn w. legen Zeugniß ab von der zweck-

mäßigen Verwendbarkeit auch zu kleineren dc-

korativcn Malereien.
Wünschcnswcrth, besonders für uns Maler,

wäre es, wenn sich diese Technik mehr Bahn brechen würde,
unser Arbeiten würde künstlerischer und wir erhielten end-

lich einmal eine einheitliche Technik, aus welcher sich ein

entsprechender naturgemäßer Styl entwickeln könnte.

aus

Verkleinerte Probe
I. Stauffacher's „Studien und Kompositionen".

Zur Dégâts des Sudmisslonsiveseiis.

Der schweizerische Ingenieur- uud Architekten-Verein
hat soeben die von ihm in vielen Berathungen als einzig
richtig befundenen und nun hoffentlich in der ganzen Schweiz
bei allen zukünftigen Arbeits- und Licferungs-Ausschreibungcn
geltenden „Grundzüge für Handhabung des Submissions-
Wesens" veröffentlicht. Da dieselben für einen großen Theil
unserer Leser ein spezielles Interesse haben, lassen wir sie

hier wörtlich folgen. Sie lauten:
Art. 1. Ocffcntlichc Arbeiten und Lieferungen von

einiger Bedeutung sind in der Regel öffentlich auszuschreiben.
Bei periodischen Lieferungen soll die Ausschreibung ordcnt-
licher Weise alle Jahre stattfinden.

Beschränkungen der Bewerbung auf ein bestimmtes
Staats- oder Gcmeindcgebiet sind zulässig, sie sind jedoch

schon in der Ausschreibung bekannt zu geben.

Im Uebrigen dürfen beschränkte Bewerbungen nur
dann stattfinden, wenn sie durch besondere Umstände vcr-
anlaßt werden, wie in dem Falle, als es sich um patcntirte
Objekte oder um dringenden Bedarf handelt oder wenn eine

allgemeine Konkurrenz überhaupt nicht zum Ziele führen
kann (Art. 10).

Art. 2. Die Ausschreibung einer Konkurrenz zur
Leistung und Lieferung von Arbeiten soll in der Regel auf
Grundlage fertig gestellter Projekte stattfinden. Die Kon-
kurrenz zur Erlangung von Projekten ist von der Konknr-
renz zur Vergebung der Lieferungen und Arbeiten wenn
möglich zu trennen.

Der Ausschreibung sollten zu Grunde liegen und den
Bewerbern zur Verfügung gestellt werden:

n. Die Ergebnisse der Vorcrhcbungcn, auf welche sich
das Projekt gründet,

b. Das vollständige Projekt, so weit dasselbe in Zeich-
nungcn dargestellt werden kann, Muster, Modelle zc.

Die Beschreibung der auszuführenden oder zu liefern-
den Arbeiten, bczw. die besondern Ausführungsbcstim-
mungen (Banbeschrcibnng, besondere Bedingungen).
Das Vcrtragsformular, bczw. die allgemeinen Vcr-
tragsbedingungen.
Das Formular der Preisliste.

1. Das Vorausmaß enthaltend die Angaben der zu liefern-
den Mengen.

K. Das Formular für die. Offerte.
Diese Vorlagen sollten, was b, e und cl anbelangt, in

solcher Vollständigkeit aufgelegt und, so weit dies der Um-
fang derselben gestattet, in Vervielfältigungen den Kon-
kurrcutcn zur Verfügung gestellt werden, daß darauf die
Beschaffenheit der zu liefernden Arbeiten genau beurtheilt
werden kann.

Die Ergebnisse (a) der Vorerhcbungen sind so weit zu

e.

s.
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Derfkirterte probe
•tniiffiichcr'd „Stubicn nub Kompofitioncn".

erläutern, bag ber Bewerber bie ÜRöglidjfcit bat, gu er«

fahren, ob in iRücffidjt auf bie Sludfüljrung ber Slrbeitcn

nid)t nod) weitere fjcftftcllungcn gtt mad)cn feien.
Die su f angugcbcitbcn Quantitäten fotien, wenn fie

nid)t genau feftgcftcllt werben tonnen, audbrüefliri) aid „unge
fäljr ermittelt" bcgcidjnct werben, $n ben ©ertragdbebin»

gungen (d) ift anzugeben, bid gu weld)cm ©rogcntfajj SRefjr«

ober SRinberieiftungen unb ©eferungen unter gcftljaltung ber

augubietenben greife ^uläffig finb unb bid 511 welcher 43cit

le^terc (Geltung hoben Jollen.
Dad Formular ber ©rcidliftc (e) entljält ein ©er«

geiclpig aller Slrbeitcn unb ©eferungen, roeldje gur Sludfül)»

rung gelangen foüen, nebft ©emerfungen, bie über ben Um«

fang ber um einen gewiffen ©rcid 311 liefernben Slrbeitcn
im ©efonbern Slufflärttng geben.

Soll 0011 ben Slnbictenben guglcid) bad ©rojeft geliefert
werben (3. ©. bei mafd)incHen Stillagen, eifernen ©rüden 2c.),

fo ift crforbcrlid), bag oou Seite bed ©ergebenben (©auherrn)
ein unter fadjmännifdjcr ÜRitwirfung aufgeftclltcd ©ro
g ramm aufgelegt unb bie bemfelben aid ©rttnblagc bienen»

ben © 0 r e r b e b u u g e n ben ©ewerbern gugänglid) gemadit
werben. ©eben ben unter c nnb d bezeichneten befon«

beren Sludführungdbefiintmungcn unb allgemeinen ©ertragd«
bebingungeu finb aud) Ipr ©cfdjreibnngcn ber ©eferungd«
objette fo weit zu geben, aid cd ber JRatur ber Sad)c nad)

möglid) ift. Die gorm ber Singebote begüglid) ©reife unb

Koftcnbcrcchnungcn foil ebenfalls in ber Sludfdjrcibnng
genau angegeben werben.

Die ber ©ewerbung gu ©runbc gelegten
Dofrimcnte follcn bie Unterfebrift ber zuftän«
bigen ©cbörbe tragen.

Diefclbcn miiffen ihrer fjorm nad) oon allen
©ewerbern ftreng eingehalten werben. Die
Singebote bürfen fid) nur auf bie burd) bie

©runblagen nmfdjriebencn Objette beziehen.
Slbwcidpngcn oon biefen ©orfdjriften be«

hingen ben Sludfd)lug oon ber ©ewerbung.
üRit ber ©inreidptig eined Slngebotcd ift,

and) ol)ne befonbere ©rroähnung, bie Sinnahme
ber ber ©ewerbung gu ©runbe liegenben Do«
fumente burd) ben ©elocrbcr gugeftanben.

Slrt. 3. fjür bie SluSfdjreibung oon ©efc«

rungen unb Slrbeitcn foil ber geitpnnft fo
gewählt werben, bag bie Sludfüljrung in ber
geeigneten $al)rcdgeit möglid) ift.

©ad) ber ©atur unb bem Umfange ber zu
oergebenben ©eferungen nnb Slrbeitcn ift
gwifdjen bem $citpunfte ber Slndfdjreibung
unb bem .ßeitpunfte ber ©ingabc ber Singe«
bote eine nid)t gu furge fÇrift gu gewähren,
in welcher cd ben ©ewerbern möglich ift, fid)
ZU untcrrid)tcu unb grünblid) erwogene £>f«
fc* ten gu ftcllen.

Slrt. 4. Die ©ergebung ber ©eferttngen
nnb Slrbeitcn foil in ber tRegel auf ©ad)=
mag unb gegen ©ergütung oon ©in«
f)ci tdpreif en ftattfinbc n.

Den Konfurrenten finb bie ©oranfdjläge ber
©ehörben nidjt gugänglid) gu madjen. Die
Singebote Jollen nid)t in ©rogenten ber oon bem

©auherrn aufgehellten ©reife gcfdichen, fon«
beim cd hoben bie Konfurrenten bie ocrfd)ie«
betten ©reife in ber ©reiölifte felbftftänbig an«
gufelgen.

©ergchnugeii gegen ©aufdjalfumntcn (à for-
fait) finb nur bann guläffig, wenn bad gu
liefernbe Objett in allen feinen ©igcnfdjaftcn

(©efehaffenheit, 3Rcngc, ©iftungdfäl)igfcit u. f. 10.) fo genau
befannt ift, bag über bie ©cbcutuiig ber oerlangtcn ©eferung
ober ©iftung tcinerlei Zweifel herrfdjen tann.

Slrt. 5. Die ©ewerber um Uebernahme öffentlidjer
©eferungen unb Slrbeitcn follcn fid) in ber Sage befinben
nadjguwcifcn, bag fie über bie gur Sludführung bcrfelbcn
uötl)igcn ©elbmittcl oerfügen unb bag fie fclb'ft ober bie

ftänbigcit fJRitarbeitcr in ihrem ©cfdjäftc bie nött)ige fad)«
mättnifdjc ©efähigung befi^en. Sie haben baher, wenn fie
in bent fraglichen ©cwerbdgwcige nid)t fdjon aid leiftungd«
fähig befannt finb, geugnige über itjrc fadjmännifdje Slud«

bilbitng unb prattifege ©ermenbung oorgulcgcn.
©nblich fontt üon ben ©ewerbern oor ber ©ingabe

ihrer Sittgebote eine fid) nad) bem Koftenbetrage ber Sir«
beiten ober ©cfciungen ridjtcnbc prooiforifd)c Kaution Der«

taugt werben.
©fit biefer proöi)orifd)cn Kaution haftet ber Sub«

mitteilt für bie ©rfüllutig ber eingegangenen ©erpflidjtungen,
bid burd) Sibfd)lug bed ©ertraged bad befinitioe ©arantie«
ocrhäüttig ©eltung fiubet. Kann lettered aud Urfadjen,
welche bem Submittenten gur Saft fallen, nid)t gefdicljen,
bann Oerfällt bie proöiforifd)c Kaution gu ©unften bed

©auherrn.
Slrt. 6. Die Sludfdjrcibuitg geht oon ber ben ©au

ober bie ©eferung oergebenben ©eljörbc aud. Sie hat ben

©egenftanb ber Submiffion im Slllgcmeinen nnb bie nnge«
fäl)re ÜRenge ber gn oergebenben Slrbeitcn begw. ©efetungen,
bett 3aitpunft, bid gu weldjcm bie Offerenten im ©Jortc gu
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erläutern, daß der Bewerber die Möglichkeit Hot, 511 er-
fahren, ob in Rücksicht ans die Ausführung der Arbeiten
nicht noch weitere Feststellungen zu machen seien.

Die zu k anzugebenden Quantitäten sollen, wenn sie

nicht genau festgestellt werden können, ausdrücklich als ..nngc
fähr ermittelt" bezeichnet werden. In den Vertragsbedin-
gungcn (ck) ist anzugeben, bis zu welchem Prozentsatz Mehr-
oder Minderleistungen und Lieferungen unter Fcsthaltung der

anzubietenden Preise zulässig sind und bis zu welcher Zeit
letztere Geltung haben sollen.

Das Formular der Preisliste (s) enthält ein Ber-
zeichniß aller Arbeiten und Lieferungen, welche zur Ansfüh-
rung gelangen sollen, nebst Bemerkungen, die über den Um-
fang der um einen gewissen Preis zu liefernden Arbeiten
im Besondern Aufklärung geben.

Soll von den Anbietenden zugleich das Projekt geliefert
werden (z. B. bei maschinellen Anlagen, eisernen Brücken :c.),
so ist erforderlich, daß von Seite des Vergebenden (Banherrn)
ein unter fachmännischer Mitwirkung aufgestelltes Pro-
g ramm aufgelegt und die demselben als Grundlage dienen-
den V 0 rcr hcb u n gcn den Bewerbern zugänglich gemacht
werden. Neben den unter e und à bezeichneten bcson-
deren Ausführungsbcstinimungen und allgemeinen Vertrags-
bcdingungcn sind auch hier Beschreibungen der Liefcrungs-
objckte so weit zu geben, als es der Natur der Sache nach

möglich ist. Die Form der Angebote bezüglich Preise und
Kostenberechnungen soll ebenfalls in der Ausschreibung
genau angegeben werden.

Die der Bewerbung zu Grunde gelegten
Dokumente sollen die Unterschrift der zustän-
digcn Behörde tragen.

Dieselben müssen ihrer Form nach von allen
Bewerbern streng eingehalten werden. Die
Angebote dürfen sich nur auf die durch die

Grundlagen umschriebenen Objckte beziehen.
Abweichungen von diesen Vorschriften be-

dingen den Ausschluß von der Bewerbung.
Mit der Einreichung eines Angebotes ist,

auch ohne besondere Erwähnung, die Annahme
der der Bewerbung zu Grunde liegenden Do-
knmcnte durch den Bewerber zugestanden.

Art. 3. Für die Ausschreibung von Liefe-
rungen und Arbeiten soll der Zeitpunkt so

gewählt werden, daß die Ausführung in der
geeigneten Jahreszeit möglich ist.

Nach der Natur und dem Umfange der zu
vergebenden Lieferungen und Arbeiten ist
zwischen dem Zeitpunkte der Ausschreibung
und dem Zeitpunkte der Eingabe der Ange-
bote eine nicht zu kurze Frist zu gewähren,
in welcher es den Bewerbern möglich ist, sich

zn unterrichten und gründlich erwogene Of-
fc'tcn zu stellen.

Art. 4. Die Vergebung der Lieferungen
und Arbeiten soll in der Reget auf Nach-
maß und gegen Vergütung von Ein-
he ils preisen stattfinde n.

Den Konkurrenten sind die Voranschläge der
Behörden nicht zugänglich zu machen. Die
Angebote sollen nicht in Prozenten der von dem

Bauherrn aufgestellten Preise geschehen, son-
dcrn es haben die Konkurrenten die vcrschic-
denen Preise in der Preisliste selbstständig an-
zusetzen.

Vergebungen gegen Pauschalsummen (à tor-
àit) sind nur dann zulässig, wenn das zu
liefernde Objekt in allen seinen Eigenschaften

(Beschaffenheit, Menge, Leistungsfähigkeit u. s. w.) so genau
bekannt ist, daß über die Bedeutung der verlangten Lieferung
oder Leistung keinerlei Zweifel herrschen kann.

Art. 5. Die Bewerber um Uebernahme öffentlicher
Lieferungen und Arbeiten sollen sich in der Lage befinden
nachzuweisen, daß sie über die zur Ausführung derselben
nöthigen Geldmittel verfügen und daß sie selbst oder die
ständigen Mitarbeiter in ihrem Geschäfte die nöthige fach-
männischc Befähigung besitzen. Sie haben daher, wenn sie
in dem fraglichen Gcwcrbszwcige nicht schon als leistnngs-
fähig bekannt sind, Zcugniße über ihre fachmännische Aus-
bildung und praktische Verwendung vorzulegen.

Endlich kann von den Bewerbern vor der Eingabe
ihrer Angebote eine sich nach dem Kostenbeträge der Ar-
besten oder Liefeiungen richtende provisorische Kantion vcr-
langt werden.

Mit dieser provisorischen Kaution haftet der Sub-
mitten! für die Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen,
bis durch Abschluß des Vertrages das definitive Garantie-
Verhältniß Geltung findet. Kann letzteres aus Ursachen,
welche dem Submittcntcn zur Last fallen, nicht geschehen,
dann verfällt die provisorische Kaulion zu Gunsten des

Bauherrn.
Art. 6. Die Ausschreibung geht von der den Ban

oder die Lieferung vergebenden Behörde aus. Sie hat den

Gegenstand der Submission im Allgemeinen und die unge-
fähre Menge der zu vergebenden Arbeiten bezw. Lieferungen,
den Zeitpunkt, bis zu welchem die Osscrenten im Worte zu
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bteiöen fjabett unb ben Dermin ber 2IuSfiif)rung p be»

Zeichnen, Ort unb 3eit (Sag unb ©tunbe) für bic Eingabe
ber Angebote nnb beren Eröffnung genau feftjnfe^cn, fowie
and) bie ©teilen anzugeben, wo bie ©runbtagen eingefeljen
bejro. bezogen werben fönnen.

Sir t. 7. Sic Durchführung ber ©ubmiffion erfolgt
burch bie auSfdjreibenbe ' Schörbe unter 3"P8 öcr ted)»

nifchen Organe.
93ehörblict)e Sörperfd)aften (3. S3, ©emeinbeüorftönbe),

welche feinen ftänbigen Sedjntfcr haben, folleit hicrgu jeben»

fallê ben Sedjnifer ber höheren Sörperfdjaft ober einen all»

gemeines S3erfrauen geniegenben S3rioatted)nifcr als fÇach»

eyperten beiziehen.
Offerten, welche nach ber feftgefet^ten $eit einlaufen

finb ohne SBeitcreS auSjufdjlicfjen.
Sie Offerenten finb berechtigt, ber (Eröffnung ber Sin»

geböte beizuwohnen.
SaS bei ber Eröffnung ber Singebote fid) heraus»

ftellenbe norläufige Ergebnifj ift in einem fofort aufzufegen»
ben ißrotofoll zu oerjcidjncn.

Slrt. 8. ^n weiterer S3e()anblung ber Oorliegenben
Offerten foil bie S3el)örbc bie Qualififation ber S3ewerber
unb beren Slngrbote prüfen unb bie .ßuläffigfeit ber ge»

nügenb qualifijirt S3efunbenen erflären. Sie Summe, welche

fid) burd) Einführung ber Slnfäpe ber ißreislifte in bem

oorgelegencn SorauSmafj ergibt, ift für bie oerfdjiebenen
Eingaben zu öerifiziren unb allfällig zu berichtigen. Siefe
Nefultatc finb fobann z"fammcn zu ftellcn unb eS ift ber

$ufd)lag unter ©enchmigungSoorbchalt auSzufpredjen.
Sabci foil oon folgenben ©runbfätzen ausgegangen

werben :

1. Slngcbotc, welche oon ben im Slrt. 2 bezeichneten
©runbtagen abweichen, bleiben unberüdfidjtigt.

2. ferner finb auSzufdjeiben 33ewerber bezw. beren Sin»

geböte, welche ben im Slrt. 5 begeidqiietcit Slnfor»
berungeu nid)t oollfommen cntfprcdjen.

3. Slud) foldjc Singebote finb auSzufd)ciben, in welchen
S3 r ei S au fä'fce erfefjeinen, beren Setrag mit bem

SBerthe ber ocrlangtcn Seiftung ober Lieferung in
offenbarem äftifjoerhältnifj ficht, beren Slufftcllung
baher entWeber auf llnlcnntnifj ber ©ache ober auf
8eid)tfertigfeit beruhen muß.

4. Sie Sommiffion ift berechtigt, ben SermögenSnad)»
weis zu oerlangen.

5. Sei ber Seurtheilung barf aud) bie Qualität ber an
einen beftimmten SezugSort gebunbeuen Sîaterialien in
Serütffichtigung fallen.

6. Unter ben nach fo oorgenommener ©idjtung unb

Srüfung ber Ned)trung übrig bleibenben Singeboten
ift in ber Segel baSjenigc anzunehmen, welches ben

gerin g ft en Setrag ber ©efammtfoften aufweist;
bic Schörbe ift jebod) berechtigt, ein Slngebot zu wählen,
baS in feinem Softenbetrag bem Niebrigften nal)efommt,
falls ber betreffenbe Submittent wcfcntlid) größeres
Sertranen oerbient.

7. On ben fällen, in welchen bie Offerenten zugleich
bic bezüglid)cn S^ofcfte zu liefern haben, ift in erfter
8inie bie ©üte biefer zu bcurtheilen. Singebote, beren

projette nid)t entfpredjcn, finb oon oornherein bei

©eite zu legen. Ebenfo Offerten, beren SreiSange»
bote nicht annehmbar erfdjeinen. Sie SluSwahl barf
nur unter foldjen Offerten ftattfinben, weldje fid) auf
gleichwerthtge projette beziehen. ES ift, ohne aus»

brüdlicpe ^uftimmung ber fonfurrenten, nid)t ge»

ftattet, baS 'ißvojeft beS Einen mit bem Preisangebote
eines Slnbern zu fombiniren.

> huubt»erfer=§eitung.

8. Siefe ©runbfäljc haben auch für befdjränftc Sonlur»
renzen Slnwenbung zu finben.

Slrt. 9. SaS Enbergcbnijj ber ©ubmiffion ift ben

Sewerbern, fowotjl Semjenigen, weldjem bie Lieferung bezw.
Seiftung zuerlannt wirb, als aud) ben abgelehnten, womög»
lid) nod) am Sage ber Eröffnung ber Offerten eoentuell in
ber, für bic Prüfung berfelben fürzeft bemeffenen grift in
einer Serfammlung ber Sewerber münblid) ober jebem Ein»
Zelnen }d)riftlid) mitzutheilen.

ES ftcl)t ben Sewerbern frei, infofern als fid) bei
ber Prüfung Slenbcrungen an ber @d)lu§fumnte ergeben
haben füllten, in bie, biefe Seränberungcn Oeranlaffenben
Scrcdjnungcn unb Oufammenftellungen Einficht zu nehmen.

©ofern bie Sergebung nod) ber ©encljmigung einer
Oberbehörbe unterliegt, bleiben alle Sewerber im SPorte bis
jene ihre Entfdjeibung getroffen hat. Sie Oberbehörbe wirb
bic ®ntfd)eibung unter Slngabe ber ©rünbe ber cücntuellen
Nichtannahme beS SlntrageS ber erften ^nftanz, in mög»
lidjft lurzer $rift befannt geben.

Nad) erfolgter Entfdjeibung unb bezüglicher SNitthei»
lung burd) bie Schörbe an alle Sewerber tritt Derjenige,
bem atsbann bie Seferung ober Slrbeit zugefdjtagen ift, fo»

fort in baS SertragSocrhättnifj mit ber oergebenben Se»
l)örbe ein, wäl)renb bie Slnberen ihrer Serpflidjtung ent»

lebigt finb.
Slrt. 10. ginbet bie oergebenbe Sefjörbe erfter ober

oberer Onftanz, bah baS Ergebnijj ber Sonfurrenz im ©anzen
unannehmbar, fo ift bie ©ubmiffion als refultatloS zu be=

trachten, fämmtlid)c Sewerber finb ihrer Oufage entbunben
unb eS ift, je nad) Entfdjeibung ber auSfd)reibenben Se»
hörbc, eine neuerliche allgemeine ober befdjränftc ©ubmiffion
auSzufdjrcibcn.

Sen Sewerbern foil oon ben Einzelheiten ber oorljer»
gegangenen Sonfurrenz feine Stittf)eilung gemacht werben.

SaS Slbljanbcln ober Slbfteigcrn nad) erfolgter Eröffnung
ber Singebote, fowic bic Slnna()me oon Nachgeboten, in
weld)cr Slrt unb $orm immer, ift burdjauS unzuläffig.

Slrt. 11. Sem Erftefjer wirb fofort bei 3lbfd)(uß ber

©ubmiffion eine oollftätibigc SluSfcrtigung aller ©ubmiffiottS»
grunblagen (Slrt. 2) unentgeltlich übergeben.

Slrt. 12. Sei bcfdjränl'tcn ftonfurrenzen foil ben

cingclabenen ©ubmittenten für bic SluSarbeitung ber Pro»
jefte unb Offerten eine bem SBerthe biefer SluSarbeitnngen
entfpredjenbe Entfd)äbigung zugefprodjen werben, wogegen
biefe projette Eigenthum beS SeftellerS bleiben.

Sei ben altgemeinen Sîonfurrenzcn bleiben bie ein»

gereidjtcn Projette unb ^3läne ber abgelehnten Sewerber
Eigenthum biefer unb finb ihnen fofort zurüdzuftellen.

(511 bei ben fällen ift eine Senüpung ber Projette
unb Pläne, infofern fie als geiftigeS Eigenthum beS Ser»
fafferS zu betrachten finb, fcitenS ber Saubct)örbe ober burd)
ben Erftefjer unzuläffig unb barf nur bann ftattfinben, wenn
hierüber mit bem Eigentf)ümer eine Serftänbigung ftattge»
funben hat.

Derfcfyiebertes.

©trtitffttdjer'S „©tubien unb ftompofttionen",
001t benen wir im Dltober oorigen OafjreS guerft unb fpäter
wieberholt in biefen Slattern fprachcn, oerbienen eS, auf biefe
geftzeit wieber in bie Erinnerung unferei Sefcr gerufen zu
werben, zu welchem Omecfe mir heute ein Slatt barauS (in aept»

maliger Serfteinerung) oorfiiljren. ES finb bereits zwei 8iefe»

rungen à gr. 10 erfcl)ienen unb bie britte ift in Slrbeit. Sie
grojje Äunft beS SluntcnzeichncnS nach öer Natur unb ber Sin»

wenbung berfelben für bie Ornmuentif lägt fief) nach feinem
anbern SPerte fo fdjnell unb präzis erlernen wie nach biefern,
wefjljalb 3e'd)uungSfd)ulen mit oorgerüdtern ©cl)ütent, ferner
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bleiben haben und den Termin der Ausführung zu be-

zeichnen, Ort und Zeit (Tag und Stunde) für die Eingabe
der Angebote und deren Eröffnung genau festzusetzen, sowie
auch die Stellen anzugeben, wo die Grundlagen eingesehen

bezw. bezogen werden können.

Art. 7. Die Durchführung der Submission erfolgt
durch die ausschreibende Behörde unter Zuzug der tech-
nischen Organe.

Behördliche Körperschaften (z. B. Gemeindcvorstände),
welche keinen ständigen Techniker haben, sollen hierzu jeden-
falls den Techniker der höheren Körperschaft oder einen all-
gemeines Vertrauen genießenden Privattechnikcr als Fach-
experten beiziehen.

Offerten, welche nach der festgesetzten Zeit einlaufen
sind ohne Weiteres auszuschließen.

Die Offerentcn sind berechtigt, der Eröffnung der An-
geböte beizuwohnen.

Das bei der Eröffnung der Angebote sich heraus-
stellende vorläufige Ergebniß ist in einem sofort aufzusetzen-
den Protokoll zu verzeichnen.

Art. 8. In weiterer Behandlung der vorliegenden
Offerten soll die Behörde die Qualifikation der Bewerber
und deren Angebote prüfen und die Zulässigkeit der ge-
nügend qualifizirt Befundenen erklären. Die Summe, welche
sich durch Einführung der Ansätze der Preisliste in dem

vorgelegencn Vorausmaß ergibt, ist für die verschiedenen
Eingaben zu verifiziren und allfällig zu berichtigen. Diese
Resultate sind sodann zusammen zu stellen und es ist der

Zuschlag unter Genchmigungsvorbchalt auszusprechcn.
Dabei soll von folgenden Grundsätzen ausgegangen

werden:
1. Angebote, welche von den im Art. 2 bezeichneten

Grundlagen abweichen, bleiben unberücksichtigt.
2. Ferner sind auszuscheiden Bewerber bezw. deren An-

geböte, welche den im Art. 5 bezeichneten Anfor-
dcrungen nicht vollkommen entsprechen.

3. Auch solche Angebote sind auszuscheiden, in welchen

Preis an s ätze erscheinen, deren Betrag mit dem

Werthe der verlangten Leistung oder Lieferung in
offenbarem Mißverhältniß steht, deren Aufstellung
daher entweder auf Unkcnntniß der Sache oder auf
Leichtfertigkeit beruhen muß.

4. Die Kommission ist berechtigt, den Vermögeusnach-
weis zu verlangen.

5. Bei der Beurtheilung darf auch die Qualität der an
einen bestimmten Bezugsort gebundenen Materialien in
Berücksichtigung fallen.

6. Unter den nach so vorgenommener Sichtung nnd

Prüfung der Rechnung übrig bleibenden Angeboten
ist in der Regel dasjenige anzunehmen, welches den

geringsten Betrag der Gesammtkostcn ausweist;
die Behörde ist jedoch berechtigt, ein Angebot zu wählen,
das in seinem Kostenbetrag dem Niedrigsten nahekommt,
falls der betreffende Submittent wesentlich größeres
Vertrauen verdient.

7. In den Fällen, in welchen die Offerenten zugleich
die bezüglichen Projekte zu liefern haben, ist in erster
Linie die Güte dieser zu beurtheilen. Angebote, deren

Projekte nicht entsprechen, sind von vornherein bei

Seite zu legen. Ebenso Offerten, deren Preisange-
bote nicht annehmbar erscheinen. Die Auswahl darf
nur unter solchen Offerten stattfinden, welche sich auf
gleichwerthige Projekte beziehen. Es ist, ohne aus-
drückliche Zustimmung der Konkurrenten, nicht gc-
stattet, das Projekt des Einen mit dem Preisangebote
eines Andern zu kombiniren.

: Handwerker-Zeitung,

8. Diese Grundsätze haben auch für beschränkte Konkur-
renzen Anwendung zu finden.

Art. 9. Das Endergcbniß der Submission ist den

Bewerbern, sowohl Demjenigen, welchem die Lieferung bezw.
Leistung zuerkannt wird, als auch den abgelehnten, womög-
lich noch am Tage der Eröffnung der Offerten eventuell in
der, für die Prüfung derselben kürzest bemessenen Frist in
einer Versammlung der Bewerber mündlich oder jedem Ein-
zclnen schriftlich mitzutheilen.

Es steht den Bewerbern frei, insofern als sich bei
der Prüfung Aenderungen an der Schlußsumme ergeben
haben sollten, in die, diese Veränderungen veranlassenden
Berechnungen und Zusammenstellungen Einsicht zu nehmen.

Sofern die Vergebung noch der Genehmigung einer
Oberbehörde unterliegt, bleiben alle Bewerber im Worte bis
jene ihre Entscheidung getroffen hat. Die Oberbehördc wird
die Entscheidung unter Angabc der Gründe der eventuellen
Nichtauuahme des Antrages der ersten Instanz, in mög-
lichst kurzer Frist bekannt geben.

Nach erfolgtcr Entscheidung und bezüglicher Mitthei-
lung durch die Behörde an alle Bewerber tritt Derjenige,
dem alsdann die Lieferung oder Arbeit zugeschlagen ist, so-

fort in das Vertragsvcrhältniß mit der vergebenden Be-
hörde ein, mährend die Anderen ihrer Verpflichtung cnt-
ledigt sind.

Art. kl). Findet die vergebende Behörde erster oder
oberer Instanz, daß das Ergebniß der Konkurrenz im Ganzen
unannehmbar, so ist die Submission als rcsultatlos zu be-

trachten, sämmtliche Bewerber sind ihrer Zusage entbunden
und es ist, je nach Entscheidung der ausschreibenden Be-
hörde, eine neuerliche allgemeine oder beschränkte Submission
auszuschreiben.

Den Bewerbern soll von den Einzelheiten der vorher-
gegangenen Konkurrenz keine Mittheilung gemocht werden.

Das Abhandeln oder Absteigern nach erfolgtcr Eröffnung
der Angebote, sowie die Annahme von Nachgeboten, in
welcher Art und Form immer, ist durchaus unzulässig.

Art. 1k. Dem Erstcher wird sofort bei Abschluß der

Submission eine vollständige Ausfertigung aller Submissions-
grundlagen (Art. 2) unentgeltlich übergeben.

Art. 12. Bei beschränkten Konkurrenzen soll den

eingeladenen Submittcnten für die Ausarbeitung der Pro-
jckte und Offerten eine dem Werthe dieser Ausarbeitungen
entsprechende Entschädigung zugesprochen werden, wogegen
diese Projekte Eigenthum des Bestellers bleiben.

Bei den allgemeinen Konkurrenzen bleiben die ein-
gereichten Projekte nnd Pläne der abgelehnten Bewerber
Eigenthum dieser und sind ihnen sofort zurückzustellen.

In beiden Fällen ist eine Benützung der Projekte
und Pläne, insofern sie als geistiges Eigenthum des Ver-
fassers zu betrachten sind, seitens der Baubehörde oder durch
den Erstehcr unzulässig und darf nur dann stattfinden, wenn
hierüber mit dem Eigenthümer eine Verständigung stattge-
funden hat.

Verschiedenes.

I. Stanffacher's „Studien und Kompositionen",
von denen wir im Oktober vorigen Jahres zuerst und später
wiederholt in diesen Blättern sprachen, verdienen es, auf diese

Festzeit wieder in die Erinnerung unserer Leser gerufen zu
werden, zu welchem Zwecke wir heute ein Blatt daraus (in acht-
maliger Verkleinerung) vorführen. Es sind bereits zwei Liefe-
rungen à Fr. 10 erschienen und die dritte ist in Arbeit. Die
große Kunst des Blumcnzeichncns nach der Natur und der An-
Wendung derselben für die Ornamentik läßt sich nach keinem

andern Werke so schnell und präzis erlernen wie nach diesem,
weßhalb Zeichnungsschulen mit vorgerücktern Schülern, ferner
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